Merkblatt Datenschutz

BVBO: Schuljahr 2009/2010

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,

Sie nehmen an einer Maßnahme zur vertieften Berufsorientierung teil, die zu Teilen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Landes Berlin und den Agenturen für Arbeit finanziert wird.

Nach den Förderbedingungen der Europäischen Union müssen alle ESF-finanzierten Maßnahmen geprüft werden. Die Ergebnisse fließen in die Planungen der ESF-Programme ein.

Für Prüfungszwecke werden daher Daten über Teilnehmer/innen gesammelt, die über die Struktur der Teilnehmer/innen, den Durchführungsstand und den Erfolg der Maßnahmen und damit den erfolgreichen Einsatz von ESF-Mitteln informieren. Zu diesen Angaben gehören:

Name und Vorname, Adresse, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Muttersprache, Spätaussiedler, Vorliegen von Behinderung, Angaben zur Jahrgangsstufe, Eintritts- und Austrittsdatum und Anzahl der absolvierten Teilnehmerstunden. Alle diese Angaben werden personengebunden erfasst. Eine Weiterleitung dieser Daten erfolgt ausschließlich an die programmumsetzende Institution, SPI Consult GmbH, und über diese an die technische Hilfe ESF in Berlin, ECG GmbH.

Zu den zu führenden Evaluationen gehören auch die Befragungen nach Beendigung der Maßnahme bzw. dem Ausscheiden aus der Bildungsmaßnahme. In der Regel werden Sie hierzu vier Wochen und sechs Monate nach dem Ausscheiden aus der Maßnahme bzw. nach Beendigung der Maßnahme von dem Bildungsträger, von dem Sie während der Maßnahme begleitet wurden, befragt. Wir bitten Sie, diesem die entsprechenden Daten zu Ihrem Verbleib zur Verfügung zu stellen. Diese Befragungsdaten werden ebenfalls erfasst, an die o.g. Stellen weitergeleitet und ausgewertet, um den Erfolg einer Maßnahme widerzuspiegeln.

Wir bitten Sie, dieses Merkblatt zu unterschreiben. Das Merkblatt wird zusammen mit der Liste der Teilnehmer/innen Bestandteil der Abrechnungsunterlagen. Die Daten und Unterlagen müssen nach den Förderrichtlinien der Europäischen Union bis zum Ende des Jahres 2017 aufbewahrt werden. Prüfer/innen des Europäischen Rechnungshofes, des Landesrechnungshofes, der Europäischen Union und der für berufliche Bildung zuständigen Senatsverwaltung haben das Recht, Einsicht in die Unterlagen zu nehmen.

Darüber hinaus erbitten wir vorsorglich Ihr Einverständnis, Ihren Namen, Ihre Adresse und ggf. Ihre Telefonnummer an die evaluierende Institution herausgeben zu dürfen, sofern im Rahmen der Untersuchung über die Qualität der durchgeführten Bildungsmaßnahmen eine separate Verbleibsuntersuchung durchgeführt wird. Wir werden Sie in jedem Fall rechtzeitig in Kenntnis setzen, wenn eine solche Untersuchung durchgeführt wird.
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